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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Anderung des Tierschutzgesetzes

A. Problem und Ziel

Am 9. November 2010 ist die Richtlinie 2010/63/EU des Européischen Parla-
ments und des Rates vom 22. September 2010 zum Schutz der fiir wissenschaft-
liche Zwecke verwendeten Tiere (ABI. L 276 vom 20.10.2010, S. 33) in Kraft
getreten. Sie ist von den Mitgliedstaaten bis zum 10. November 2012 umzuset-
zen. Mit dieser Richtlinie werden EU-weit gleiche Rahmenbedingungen fiir In-
dustrie und Forschung zum Schutz der fiir wissenschaftliche Zwecke verwende-
ten Tiere geschaffen. Der Schutz der Tiere, die in der Gemeinschaft in
wissenschaftlichen Verfahren eingesetzt werden, wird erhoht. Insbesondere hat
die Richtlinie das Ziel, fiir eine konsequente Umsetzung des sogenannten ,,3R-
Prinzips* (Replacement, Reduction, Refinement) zur Vermeidung, Verminde-
rung und Verbesserung der Verwendung von Tieren zu wissenschaftlichen Zwe-
cken zu sorgen.

Daneben sollen eine betriebliche Eigenkontrolle im Hinblick auf den Tierschutz
etabliert, die betdubungslose Ferkelkastration ab 2017 verboten, die Vorschrif-
ten zur Qualzucht gedndert und ergénzt, der Schenkelbrand beim Pferd verbo-
ten, eine Erméchtigung in Bezug auf das Zurschaustellen bestimmter Tiere an
wechselnden Orten sowie eine Erméachtigung fiir die Landesregierungen in Be-
zug auf die Problematik herrenloser Katzen ergiinzt und Regelungen im Zusam-
menhang mit der Richtlinie 2006/123/EG des Europidischen Parlaments und des
Rates vom 12. Dezember 2006 iiber Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABI.
L 376 vom 27.12.2006, S. 36) getroffen werden.

B. Losung

Anderung, Ergiinzung oder Ersetzung bereits bestehender Regelungen zum
Schutz von Tieren, die fiir wissenschaftliche Zwecke verwendet werden, im
Tierschutzgesetz sowie Erlass von Erméchtigungsgrundlagen fiir eine Verord-
nung, in der weitere allgemeine und besondere Regelungen fiir die Durchfiih-
rung von Tierversuchen und alle damit zusammenhdngenden Tétigkeiten getrof-
fen werden konnen.

Daneben Anderung und Ergéinzung weiterer Vorschriften.

C. Alternativen

Keine.
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(5) Das Bundesministerium wird erméchtigt, im Ein- 1. die entgegen Absatz 1 geziichtet oder veréndert
vernechmen mit dem Bundesministerium fiir Bildung worden sind oder
und Forschung und, soweit artenschutzrechtliche Be- 2. bei denen erblich bedinet
lange beriihrt sind, dem Bundesministerium fiir Um- ' ‘ &
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit durch Rechts- a) Korperteile oder Organe fiir Qen artgeméBen
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates bei Gebrauch fehlen oder untauglich oder umge-
Tieren, die zur Verwendung in Tierversuchen bestimmt staltet sind und hierdurch jeweils Schmerzen,
waren oder deren Organe oder Gewebe dazu bestimmt Leiden oder Schéden auftreten,
waren, zu yvlssenschaftllchen. Zweckep verwendet zu b) mit Leiden verbundene Verhaltensstorungen
werden, bei denen diese Bestimmung jedoch entfallen auftreten
ist, die dauerhafte Unterbringung auf3erhalb eines Be- ) T ) .
triebes oder einer Einrichtung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 ¢) jeder artgemife Kontakt mit Artgenossen bei
oder 2 oder die Freilassung solcher Tiere zu verbieten ihnen selbst oder einem Artgenossen zu
oder zu beschrinken. Schmerzen oder vermeidbaren Leiden oder
) ) Schéden fiihrt oder
19. § 11b wird wie folgt geéndert: .
d) die Haltung nur unter Schmerzen oder ver-
a) Die bisherigen Absétze 1 und 2 werden durch fol- meidbaren Leiden moglich ist oder zu Schi-
genden Absatz | ersetzt: den fiihrt.
»(1) Es ist verboten, Wirbeltiere zu ziichten oder e) In Absatz 4 werden die Worter ,,Absitze 1, 2 und 3
durch biotechnische oder gentechnische Mafnah- durch die Worter ,,Absitze 1 und 2 ersetzt.
men zu verdndern, soweit im Falle der Ziichtung o . )
zlichterische Erkenntnisse oder im Falle der Veran- f) Absatz 5 wird wie folgt gedndert:
derung Erkenntnisse, die Verdnderungen durch bio- aa) In Nummer 1 werden die Worter ,,den Absét-
technische oder gentechnische Mafinahmen betref- zen 1 und 2° durch die Angabe ,,Absatz 1 er-
fen, erwarten lassen, dass als Folge der Zucht oder setzt.
Veriinderung bb) In Nummer 2 werden die Worter ,,die Absétze 1
1. bei der Nachzucht, den biotechnisch oder gen- und 2¢ durch die Angabe ,,Absatz 1 ersetzt.
technisch Verandeﬁen Tieren sel?st ode.r deren | 50 per bisherige Neunte Abschnitt wird Achter Abschnitt.
Nachkommen erblich bedingt Korperteile oder
Organe fiir den artgemiBen Gebrauch fehlen | 21. In§ 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 werden
oder untauglich oder umgestaltet sind und hier- a) die Worter,,§ 11b Abs. 1 oder 2 Buchstabe a* durch
durch Schmerzen, Leiden oder Schiden auftre- die Worter ,,§ 11b Absatz 1 Nummer 1 oder 2 Buch-
ten oder stabe a“ und
2. bei den Nachkommen b) die Worter ,,§ 11b Abs. 2 Buchstabe b oder ¢ durch
a) mit Leiden verbundene erblich bedingte Ver- die Wgrter »§ 11b Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b
haltensstorungen auftreten, oder
b) jeder artgemifie Kontakt mit Artgenossen bei ersetzt.
ihnen selbst oder einem Artgenossen zu | 22. Der bisherige Zehnte Abschnitt wird Neunter Abschnitt.
Schmerzen oder vermeidbaren Leiden oder | 3 - per pisperige Elfte Abschnitt wird Zehnter Abschnitt,
Schiden fiihrt oder
di | h q 24. In § 13a Absatz 4 Satz 4 wird die Angabe ,,Satzes 1
©) leAHa tung nur unteir S.’C merzen oder ver- Nr. 1 durch die Worter ,,Satzes 3 Nummer 1* ersetzt.
meidbaren Leiden mdglich ist oder zu Schi-
den fiihrt.¢ 25. Nach § 13a wird folgender § 13b eingefiigt:

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

¢) In dem neuen Absatz 2 werden die Worter ,,wenn
damit gerechnet werden muss, dass deren Nach-
kommen Storungen oder Verdnderungen im Sinne
des Absatzes 1 oder 2 zeigen* durch die Worter ,,s0-
weit ziichterische Erkenntnisse oder Erkenntnisse,
die Verdnderungen durch bio- oder gentechnische
Malnahmen betreffen, erwarten lassen, dass deren
Nachkommen Stérungen oder Verdnderungen im
Sinne des Absatzes 1 zeigen werden* ersetzt.

d) Nach dem neuen Absatz 2 wird folgender Absatz 3
eingefiigt:

,»(3) Es ist verboten, Wirbeltiere auszustellen oder
mit diesen an sportlichen Wettkdmpfen oder &hnli-
chen Veranstaltungen teilzunehmen,

»§ 13b

Die Landesregierungen werden ermichtigt, durch
Rechtsverordnung zum Schutz freilebender Katzen be-
stimmte Gebiete festzulegen, in denen

1. an diesen Katzen festgestellte erhebliche Schmer-
zen, Leiden oder Schiaden auf die hohe Anzahl die-
ser Tiere in dem jeweiligen Gebiet zuriickzufiihren
sind und

2. durch eine Verminderung der Anzahl dieser Katzen
innerhalb des jeweiligen Gebietes deren Schmerzen,
Leiden oder Schiaden verringert werden konnen.

In der Rechtsverordnung sind die Gebiete abzugrenzen
und die fiir die Verminderung der Anzahl der freileben-
den Katzen erforderlichen Maflnahmen zu treffen. Ins-
besondere kdnnen in der Rechtsverordnung
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1. der unkontrollierte freie Auslauf fortpflanzungsfa- genehmigter Versuchsvorhaben sowie das dies-
higer Katzen in dem jeweiligen Gebiet verboten beziigliche Verfahren
CaeTeRE K NORIE zu regeln. Rechtsverordnungen, die das Nihere zu
2. eine Kennzeichnung und Registrierung der dort ge- der Kommission nach Absatz 3 Satz 2 regeln, bediir-
haltenen Katzen, die unkontrollierten freien Auslauf fen ferner des Einvernehmens des Bundesministe-
haben konnen, vorgeschrieben riums der Verteidigung.
werden. Eine Regelung nach Satz 3 Nummer 1 ist nur (5) Das Bundesministerium wird erméchtigt, im
zuldssig, soweit andere Malnahmen, insbesondere Einvernehmen mit dem Bundesministerium fiir Bil-
solche mit unmittelbarem Bezug auf die freilebenden dung und Forschung durch Rechtsverordnung mit
Katzen, nicht ausreichen. Die Landesregierungen kon- Zustimmung des Bundesrates vorzusehen, dass die
nen ihre Ermachtigung durch Rechtsverordnung auf an- zustidndigen Behérden dem Bundesministerium, dem
dere Behorden iibertragen.* Bundesamt fiir Verbraucherschutz und Lebens-
26. § 15 wird wie folgt geiindert: mittelsicherheit oder dem Bundesinstitut fiir Risiko-
bewertung
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert: N o
1. in Féllen von grundsitzlicher Bedeutung oder
aa) In Satz 1 wird die Angabe ,,Abs. 4° durch die ) ) )
Woarter ,,dessen Absatz 4, ersetzt. 2. in Fillen, in denen dies zur Durchfithrung der
Artikel 43 oder 55 der Richtlinie 2010/63/EU er-
bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: forderlich ist,
»Die nach Landesrecht zustindigen Behdrden Angaben zu Entscheidungen der zustindigen Be-
berufen jeweils eine oder mehrere Kommissio- horden iiber die Genehmigung von Versuchsvorha-
nen zur Unterstlitzung der zustdndigen Behor- ben oder zu von den zustindigen Behdrden geneh-
den bei migten Versuchsvorhaben {ibermitteln, und dabei
1. der Entscheidung iiber die Genehmigung das Néhere iiber die Form und den Inhalt sowie das
von Versuchsvorhaben und Verfahren der Ubermittlung zu regeln. Personenbe-
. .. zogene Daten diirfen nicht ibermittelt werden. Die
2. der Bewertung angezeigter Anderungen ge- Vorschriften zum Schutz des geistigen Eigentums
nehmigter Versuchsvorhaben, soweit dies in und zum Schutz von Betriebs- und Geschiftsge-
einer Rechtsverordnung nach Absatz 4 vor- heimnissen bleiben unberiihrt.«
gesehen ist.”
cc) Die Sitze 3 bis 5 werden aufgehoben. 27, § 15a wird wie folgt gefasst:
b) Absatz 3 wird wie folgt gedndert: »§ 152
aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst: Das Bundesinstitut fiir Risikobewertung nimmt die
’ Aufgaben nach Artikel 49 der Richtlinie 2010/63/EU
,,.Das Bundesministerium der Verteidigung be- wahr. Das Bundesministerium wird erméchtigt, im Ein-
ruft eine Kommission zur Unterstiitzung der zu- vernehmen mit dem Bundesministerium fiir Bildung
stindigen Dienststellen bei und Forschung durch Rechtsverordnung mit Zustim-
. . . . mung des Bundesrates das Néhere iiber die Aufgaben
I 32; Egrtssﬁmi‘é‘rlﬁag‘:in‘ge Genehmigung nach Artikel 49 der Richtlinie 2010/63/EU, einschlieB-
B lich der Befugnisse des Bundesinstitutes fiir Risikobe-
2. der Bewertung angezeigter Anderungen ge- wertung zum Verkehr mit den zustéindigen Behdrden
nehmigter Versuchsvorhaben, soweit dies in anderer Mitgliedstaaten und der Europiischen Kom-
einer Rechtsverordnung nach Absatz 4 vor- mission, soweit dies zur Durchfiihrung von Rechtsakten
geschen ist. der Européischen Union erforderlich ist, zu regeln.*
bb) Die Sitze 3 bis 9 werden aufgehoben. 28. § 16 wird wie folgt gedndert:

c¢) Die folgenden Absitze 4 und 5 werden angefiigt:

,»,(4) Das Bundesministerium wird erméchtigt, im
Einvernechmen mit dem Bundesministerium fiir Bil-
dung und Forschung durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates das Nahere zu den
Kommissionen nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3
Satz 2 im Hinblick auf

1. deren Zusammensetzung, einschlieBlich der Sach-
kunde der Mitglieder,

2. das Verfahren der Berufung der Mitglieder und

3. die Abgabe von Stellungnahmen durch die Kom-
missionen zu Antrigen auf Genehmigung von
Versuchsvorhaben und angezeigten Anderungen

a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
aa) Nummer 3 wird wie folgt gedndert:

aaa) Die Buchstaben b und ¢ werden aufgeho-
ben.

bbb) Der bisherige Buchstabe d wird Buch-
stabe b.

ccc) Der bisherige Buchstabe e wird Buch-
stabe ¢ und in ihm werden die Worter
,,oder zur Aus-, Fort- oder Weiterbildung*
gestrichen.

bb) In Nummer 4 werden dem Wort ,,Betriebe* die
Worter ,,Einrichtungen und* vorangestellt.
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gemil Artikel 84 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2
und Satz 4 des Grundgesetzes. Wenn der Bund bereits fest-
legt, nach welcher Bearbeitungszeit der Behorde ohne Riick-
meldung an den Antragsteller die Genehmigungsfiktion ein-
treten soll, so ist es zweckmaBig, dass der Bund zugleich die
damit korrespondierenden Bescheidungsfristen regelt.

Hinsichtlich der Verordnungsermichtigung in § 13b, auf
Grund derer die Landesregierungen gebietsbezogen Rege-
lungen treffen konnen, um Tierschutzproblemen bei freile-
benden Katzen zu begegnen, die mit deren hoher Anzahl in
einem bestimmten Gebiet zusammenhdngen, ist ebenfalls
die Gesetzgebungskompetenz des Bundes geméif Artikel 72
Absatz 2 des Grundgesetzes gegeben. Die Regelung ist zur
Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse
erforderlich. Zwar konnen die Probleme, die auf Grund einer
hohen Populationsdichte freilaufender Katzen in einem be-
stimmten Gebiet entstehen, regional sehr unterschiedlich
sein, so dass es zweckmaBig ist, die konkrete Ausgestaltung
der Regelungen den Landesregierungen zu iiberantworten,
die hierbei schon wegen ihrer gro3eren Sachnihe regionale
Anforderungen besser beriicksichtigen konnen. Es ist jedoch
erforderlich, einen bundeseinheitlichen Rahmen fiir diese
Regelungen der Landesregierungen festzulegen, wie dies
mit der Verordnungserméachtigung geschieht. Denn die Tier-
schutzprobleme im Zusammenhang mit einer gro3en Anzahl
freilaufender Katzen in einem bestimmten Gebiet treten iiber
das gesamte Bundesgebiet verteilt, auch iiber Léndergrenzen
hinweg, auf. Eine Rechtszersplitterung ist vor diesem Hin-
tergrund auf das zur Wahrung der regionalen Besonderheiten
erforderliche MaB zu beschranken. Daher werden Bedingun-
gen festgelegt, die Voraussetzung fiir den Erlass einer Ver-
ordnung durch die Landesregierungen sind, ndmlich die
Urséchlichkeit der Populationsdichte fiir die Tierschutzpro-
bleme bei den freilebenden Katzen zum einen und die Un-
wirksamkeit anderer MaBlnahmen zum anderen. Auf diese
Weise wird der bundesweiten Verbreitung oben genannter
Tierschutzprobleme Rechnung getragen und ein Rahmen fiir
den Erlass von Rechtsverordnungen gesetzt, den die Landes-
regierungen unter Beriicksichtigung regionaler Erfordernis-
se ausfiillen konnen.

Fiir die im Ubrigen vorgenommenen Anderungen an bereits
bestehenden, kompetenzgeméal erlassenen Vorschriften ist
ebenfalls Gesetzgebungskompetenz gemifl Artikel 72 Ab-
satz 2 des Grundgesetzes gegeben. Auch in diesen Bereichen
macht die Wahrung der Wirtschaftseinheit im gesamtstaatli-
chen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforder-
lich. Auch die gednderten Regelungen miissen fiir alle am
Wirtschaftsleben Beteiligten gleichermalien gelten.

Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung
sind nicht zu erwarten, da das Gesetz keine Regelungen ent-
hélt, die auf die spezifische Lebenssituation von Frauen und
Mainnern Einfluss nimmt.

Die Regelungen sind im Sinne der nationalen Nachhaltig-
keitsstrategie dauerhaft tragféhig.

Neben den Anderungen und Erginzungen hinsichtlich des
bereits bestehenden Qualzuchtverbots, der Einflihrung einer
tierschutzbezogenen betrieblichen Eigenkontrolle in der
Nutztierhaltung zu Erwerbszwecken und dem Verbot des
Schenkelbrandes sowie der betaubungslosen Ferkelkastra-
tion werden insbesondere Regelungen zum Schutz der fiir
wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere beziehungs-

weise Erméchtigungen fiir derartige Regelungen getroffen.
Die genannten Regelungen haben den Zweck, den Schutz
der betroffenen Tiere nachhaltig zu verbessern und vermeid-
bare oder ohne verniinftigen Grund zugefiigte Schmerzen,
Leiden oder Schédden bei den Tieren zu verhindern bezie-
hungsweise auf das unerlédssliche MaB zu beschrinken. Hin-
sichtlich der fiir wissenschaftliche Zwecke verwendeten
Tiere findet zudem gleichzeitig ein Interessenausgleich zwi-
schen der Forschungsfreiheit einerseits und den Belangen
des Tierschutzes andererseits statt. Die besondere Bedeu-
tung, die Alternativmethoden zu Tierversuchen sowie die
Verbesserung der Haltung von Tieren, die fiir wissenschaft-
liche Zwecke verwendet werden, durch die Regelungen er-
halten, beziehungsweise die weitere Steigerung der Bedeu-
tung der Alternativmethoden sorgt langfristig und nachhaltig
fiir die fortschreitende Verbesserung des Tierschutzes.

Unmittelbare Auswirkungen auf die Einzelpreise und das
Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau,
konnten durch das Verbot der betdubungslosen Ferkelkastra-
tion in den Fillen entstehen, in denen die Ferkelerzeuger auf
die chirurgische Kastration unter Narkose umstellen. Es sind
Mehrkosten in Hohe von circa 0,04 Euro bis 0,10 Euro pro
Kilo Schweinefleisch zu erwarten. Im Ubrigen sind durch
die weiteren Anderungen keine unmittelbaren Auswirkun-
gen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere
das Verbraucherpreisniveau zu erwarten. Die Auswirkungen
auf die 6ffentlichen Haushalte fallen so gering aus, dass hier-
von keine mittelbaren Preiseffekte ausgehen.

Eine Befristung des Gesetzes oder einzelner Teile des Ge-
setzes kommt nicht in Betracht, da die zugrundeliegenden
unionsrechtlichen Regelungen ebenfalls ohne Befristung er-
lassen wurden.

Das Verbot des Schenkelbrandes, die Anderungen der Rege-
lungen zur Qualzucht sowie die Anderungen, die sich hin-
sichtlich der Richtlinie 2006/123/EG ergeben, verursachen
keine zusétzlichen Kosten.

Erflillungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger

Biirgerinnen und Biirgern werden durch die Anderungen be-
stehender sowie Ergdnzung neuer Vorschriften nicht belas-
tet. Die Anderungen der Regelungen zur Qualzucht, die Ein-
fithrung einer betrieblichen Eigenkontrolle, das Verbot des
Schenkelbrandes sowie die Anpassungen aufgrund der
Richtlinie 2006/123/EG begriinden fiir Biirgerinnen und
Biirger keinen Erfiillungsaufwand. Gleiches gilt fiir die Re-
gelungen zur Umsetzung der Richtlinie 2010/63/EU, da Biir-
gerinnen und Biirger nicht Adressat dieser Regelungen sind.

Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft

Die Durchfiihrung der betrieblichen Eigenkontrolle verur-
sacht den Betrieben, die landwirtschaftliche Nutztiere zu
Erwerbszwecken halten, zusétzliche Kosten. Da gesetzlich
keine detaillierten Anforderungen an die Eigenkontrolle ge-
regelt werden und die néhere Ausgestaltung der Eigenkon-
trolle einer Verordnung vorbehalten bleibt, ist eine Beziffe-
rung der entstehenden Kosten nicht mdglich und einem
entsprechenden Verordnungsgebungsverfahren vorbehalten.

Hinsichtlich des Verbots der betdubungslosen Ferkelkastra-
tion ab 2017 sind teilweise zusatzliche Kosten fiir die Wirt-
schaft zu erwarten.
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Zu Nummer 23

Redaktionelle Anpassung.

Zu Nummer 24 (§ 13a Absatz 4 Satz 4)
Redaktionelle Anpassung.

Zu Nummer 25 (§ 13b —neu)

Die vorgesehene Regelung in dem neu geschaffenen § 13b
soll es den Landesregierungen ermoglichen, durch Rechts-
verordnung den unkontrollierten freien Auslauf fortpflan-
zungsfahiger Katzen zu beschrénken oder zu verbieten, so-
weit dies zur Verhiitung erheblicher Schmerzen, Leiden oder
Schéden bei den in dem betroffenen Gebiet lebenden Katzen
erforderlich ist.

Zahlreiche Berichte von Stiddten, Gemeinden, Kommunen
und Behdrden, von Tierschutzorganisationen und in den Me-
dien zeugen davon, dass auch in Deutschland Kolonien her-
renloser, verwilderter Katzen zunehmen. Verlissliche Infor-
mationen tiber die Zahl solcher Tiere in Deutschland
existieren nicht, Erhebungen haben aber gezeigt, dass die
Problematik regional unterschiedlich ausgepragt ist und ort-
lich begrenzt aus Griinden des Tierschutzes Handlungsbe-
darf besteht. Bei den betroffenen Tieren handelt es sich um
entlaufene, ausgesetzte oder zuriickgelassene Hauskatzen
und deren Nachkommen. Anders als Wildtiere sind diese
Tiere einer domestizierten Art nicht an ein Leben ohne
menschliche Unterstiitzung angepasst, so dass sie héufig
Schmerzen, Leiden oder Schiaden in erheblichem Ausmal
erfahren.

Die Lebenserwartung der Tiere ist ohne menschliche Betreu-
ung und medizinische Versorgung erheblich geringer als die
von Katzen, die in menschlicher Obhut gehalten werden.
Krankheiten wie zum Beispiel Katzenschnupfen oder Verlet-
zungen und Traumata treten signifikant hdufiger aufund fiih-
ren zu erheblichen Leiden. Auch der Anteil abgemagerter
oder untererndhrter Katzen ist deutlicher hoher. In einer
Untersuchung in Berlin lag die Welpensterblichkeit bei etwa
50 Prozent wihrend des ersten Lebensjahres, Todesursachen
waren vor allem Unfélle und Krankheiten. Das Ausmal die-
ser Erscheinungen, die erhebliche Schmerzen, Leiden oder
Schéden bei den Tieren verursachen, nimmt mit steigender
Populationsdichte zu.

International wird inzwischen die gezielte Populationskon-
trolle durch das Einfangen, die tierdrztliche Versorgung
(Impfung, Entwurmung etc.), Kastration und das Freisetzen
an der Einfangstelle mit nachfolgender Betreuung (Fiitte-
rung, tierdrztlicher Versorgung) als erfolgversprechender
Ansatz zur Losung der Problematik angesehen. Die Vermitt-
lung in Haushalte ist nur in Einzelféllen moglich, da die Tiere
zumeist nicht ausreichend sozialisiert sind. Die konsequente
Durchfithrung dieses Ansatzes (Einfangen — Kastrieren —
Freisetzen) fiihrt zu stabilen Gruppen mit mittelfristig ab-
nehmenden Tierzahlen und einer Verbesserung des Wohl-
befindens der Tiere.

Jéhrlich werden in Deutschland auf diese Weise bereits meh-
rere tausend Tiere kastriert. Dabei hat sich jedoch gezeigt,
dass der Erfolg dieser Malnahme nicht nachhaltig ist, wenn
aus den Reihen der in einem Besitzverhiltnis stehenden

Hauskatzen unkastrierte Tiere zuwandern beziehungsweise
die Fortpflanzungskette aufrecht erhalten. Zudem wird fiir
den ungewollten Nachwuchs auch von Hauskatzen héufig
keine Verantwortung iibernommen, sondern die Katzen wer-
den sich selbst iiberlassen und stellen den Ausgangspunkt fiir
neue Kolonien verwilderter Katzen dar. Deswegen kann es
als zuséitzliche Maflnahme erforderlich sein, den unkontrol-
lierten freien Auslauf fortpflanzungstahiger Katzen fiir einen
bestimmten Zeitraum zu beschranken oder zu verbieten.

Da die Problematik in Deutschland regional in unterschied-
lichem Ausmaf} auftritt, wire eine bundesweite Regelung
unverhéltnisméfBig. Nur wo nachweislich eine entsprechende
Problematik besteht, sind entsprechende Regelungen erfor-
derlich. Ob entsprechende Regelungen erforderlich und ver-
héltnismaBig sind, miissen die Landesregierungen fiir ihre
jeweiligen Gebiete entscheiden und begriinden. Dabei er-
moglicht die vorgesehene Regelung im Tierschutzgesetz
eine entsprechende Rechtsverordnung nur dann, (wenn
gleichzeitig andere MaBnahmen nicht ausreichen. Hier sind
in jedem Fall gezielte Mainahmen in Bezug auf die herren-
losen, verwilderten Tiere selbst zu fordern, daneben kann
auch die Aufklidrung von Katzenhaltern und das Hinwirken
auf eine freiwillige Beschriankung des Auslaufs oder auf eine
freiwillige chirurgische oder medikamentelle Unfruchtbar-

machung ein erstg==hritt vor etwaigen Regelungen in einer
Verordnung sein. E

Um den Vollzug hinsichtlich der Beschrankung oder des
Verbots des freien Auslaufs fortpflanzungsfahiger Katzen zu
ermdglichen, kann in der Verordnung auch die Kennzeich-
nung und Registrierung der Katzen geregelt werden.

Zu Nummer 26 (§ 15)
Zu Buchstabe a

Bei der Anderung des Satzes 1 handelt es sich um eine redak-
tionelle Anderung. Durch die Neufassung des Satzes 2 soll
die Moglichkeit geschaffen werden, dass die Behdrden auch
angezeigte Anderungen genehmigter Versuchsvorhaben von
der Kommission im Sinne des § 15 beurteilen lassen konnen.
Die derzeit in den Sétzen 3 bis 5 enthaltenen ndheren Rege-
lungen zu den einzurichtenden Kommissionen sollen in eine
Verordnung tiberfiihrt werden.

Zu Buchstabe b

Siehe Erliuterungen zu den Anderungen des Absatzes 1
Satz 3 bis 5.

Zu Buchstabe ¢

Absatz 4 enthilt die erforderlichen Erméchtigungen, um Re-
gelungen im Sinne des derzeitigen Absatz 1 Satz 3 bis 5 und
Absatz 2 Satz 3 bis 9 im Verordnungswege erlassen zu kon-
nen.

Absatz 5 soll die Uberfiihrung des bisherigen § 15a in eine
Rechtsverordnung sowie, insbesondere zur Umsetzung der
Richtlinie 2010/63/EU, die Schaffung weiterer Regelungen
im Verordnungswege erméglichen, die die Ubermittlung von
Informationen zwischen den zustindigen Behorden und der
Bundesebene im Zusammenhang mit der Durchfiihrung der
fiir Tierversuche geltenden Vorschriften betreffen.
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Notiz
Durch die Kastrationsaktionen des Landes Niedersachsen und der damit einhergehenden Öffentlichkeitsarbeit mit dem Appell seine Hauskatzen kastrieren zu lassen, wäre die Voraussetzungen erfüllt.




